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Empfanger: Ausschuss der Standigen Vertreter/Rat
Betr.: Empfehlung fir einen BESCHLUSS DES RATES zur Genehmigung der

Aufnahme von Verhandlungen, im Namen der Europaischen Union, im
Hinblick auf den Abschluss eines Durchflihrungsprotokolls zu dem
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europaischen Union
und der Republik Cabo Verde

1. Die Europdische Kommission hat dem Rat am 13. November 2023 eine Empfehlung fiir den

oben genannten Beschluss iibermittelt!.

2. Die Gruppe ,.Fischereipolitik* hat die Empfehlung in ihrer Sitzung vom 16. November 2023

gepriift. Der Kompromissvorschlag des Vorsitzes? wurde in der Sitzung der Fischereiattachés
vom 23. November gepriift und am 30. November 2023 in der Sitzung der Arbeitsgruppe
gebilligt.

3. Der AStV wird daher ersucht, das auf Gruppenebene erzielte Einvernehmen zu bestéitigen und

dem Rat vorzuschlagen, er mdge auf einer seiner nichsten Tagungen

- den von den Rechts- und Sprachsachverstindigen iiberarbeiteten Beschluss zur
Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen (Dokument 15480/23) annehmen und
die in Dokument 16275/23 wiedergegebenen Verhandlungsrichtlinien billigen;

- gemal Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b seiner Geschiftsordnung beschlieBen, den

Beschluss nicht zu veroffentlichen;

1 Dok. 15268/23 + ADD 1. Die Evaluierung des Durchfiihrungsprotokolls zum
partnerschaftlichen Fischereiabkommen EU-Cabo Verde ist ebenfalls am 13. November
2023 eingegangen (sieche Dok. 15268/23 ADD 2 COR 1 + ADD 3).

2 Dok. 15586/23.
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- zur Kenntnis nehmen, dass das Européische Parlament gemal Artikel 218 Absatz 10
AEUYV unterrichtet und ihm zu diesem Zweck eine Papierfassung des Beschlusses

einschlieBlich der Verhandlungsrichtlinien iibermittelt wird, und

- die im Addendum wiedergegebene Erklarung in das Ratsprotokoll aufnehmen.
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	- zur Kenntnis nehmen, dass das Europäische Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unterrichtet und ihm zu diesem Zweck eine Papierfassung des Beschlusses einschließlich der Verhandlungsrichtlinien übermittelt wird, und

